
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

genug ist genug: Die Blockade der TdL muss 
endlich enden!

Zum zweiten Mal hat die Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) die Verhandlungen 
über faire Einkommen im öffentlichen 
Dienst absichtlich blockiert. Statt konstruktiv 
zu verhandeln und echte Angebote zu 
machen, verweigert die Arbeitgeberseite 
jegliche Zusammenarbeit. Das ist nicht nur 
enttäuschend, sondern auch eine Gering-
schätzung gegenüber allen, die täglich für 
den Staat arbeiten.

Justizfachkräfte, Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger, Gerichtsvollzieherinnen 
und Gerichtsvollzieher sowie viele andere 
Berufsgruppen halten den öffentlichen 
Dienst – und hier besonders die Justiz in 
Deutschland – am Laufen. Sie verdienen 
Respekt. Keine leeren Worte, keine mageren 
Inflationsausgleiche und keine 29 Monate 
Laufzeit mit Nullmonaten im Jahr 2025. Das 
ist nicht verhandelbar für Menschen, die 
ihren Beruf mit Leidenschaft ausüben.

Was die TdL wirklich will

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: 
Die TdL möchte, dass wir deutlich weniger 
akzeptieren, als wir fordern. Ein echtes 
Angebot gibt es nicht – nur Ablehnungen:

•	 Kein ausreichendes Entgelt: Es gibt nur 
einen Inflationsausgleich, obwohl wir 
längst eine bessere Bezahlung brauchen. 
Die Abkopplung vom TVöD-Ergebnis ist 
nicht akzeptabel.

•	 Nullmonate in 2025: Das ist keine Ver-
handlung, sondern Augenwischerei.

•	 Keine angemessenen Zulagen: Bereit-
schaftsdienste werden ignoriert, obwohl 
sie längst zu niedrig bezahlt sind. 

•	 Keine strukturellen Verbesserungen: 
Stufengleiche Höhergruppierung wird 
abgelehnt. Auch eine Überarbeitung der 
Entgeltordnung lehnt die TdL ab.

•	 Ost-West-Angleichung? Die längst 
überfällige Gerechtigkeit wird einfach 
ignoriert.

•	 Nachwuchskräfte werden im Stich gelas-
sen: Bessere Übernahmebedingungen, 
Mobilitätszuschüsse und ein Tarifvertrag 
für Studierende werden überall abgelehnt.

Das ist rückwärtsgewandt. Das ist eine 
verweigernde Behördenpolitik statt einer 
zukunftsorientierten Gestaltung des öffent-
lichen Dienstes.

Warum diese Verweigerung so gefährlich ist

Die TdL hat offenbar nicht verstanden, 
dass wir einen großen Fachkräftemangel 
haben. Gute Fachkräfte gehen, weil sie es 
können. Die Justiz braucht diese Fachkräfte 
dringend. Doch sie verliert sie jeden Tag 
an besser bezahlte Jobs. Wer sich weigert, 
diese Menschen angemessen zu bezahlen, 
riskiert die Zukunft der Justiz.

Jetzt wird es ernst

Die Verhandlungskommission des dbb hat 
diese Blockadehaltung zu Recht als völlig 
inakzeptabel abgelehnt. Es reicht. Die Zeit 
für höfliche Bitten ist vorbei. 

Wir brauchen jetzt:

•	 Mehr Druck: bundesweit, flächendeckend 
und entschlossen  

•	 Eine lautere Stimme: Aktionen und 
Demonstrationen, bei denen die TdL nicht 
mehr wegschauen kann  

•	 Solidarische Präsenz: Alle Beschäftigten, 
Beamtinnen und Beamten sowie Versor-
gungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger müssen gemeinsam unsere 
Forderungen zeigen.

Die nächste Verhandlungsrunde findet vom 
11. bis 13. Februar in Potsdam statt. Die TdL 
muss spüren, dass wir es ernst meinen.

An alle Mitglieder der DJG:

Beteiligt euch an den kommenden Aktionen 
und Demonstrationen! Zeigt deutlich, dass 
die öffentliche Verwaltung ohne euch nicht 
funktioniert.

Liebe Vertreterinnen und Vertreter der TdL: 
Die Zeit des Blockierens ist vorbei. Legen 
Sie ein faires Angebot vor. Sonst bringen Sie 
diese Verhandlungen zum Scheitern – und 
die Folgen tragen nicht Sie, sondern die 
Bürgerinnen und Bürger dieses Landes.

Die Deutsche Justiz-Gewerkschaft und der 
dbb geben nicht auf. Wir kämpfen für faire 
Einkommen, gute Arbeitsbedingungen und 
eine starke Justiz.

 Wir werden weiter 
berichten! 

 

Karen Altmann
Stv. Bundesvorsitzende

Bereich Tarif
Leiterin DJG 
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Beitrittserklärung und Einzugsermächtigung

Meinen Beitritt zur  DJG Deutsche Justiz-Gewerkschaft, 

Landesverband ______________________________, 

 erkläre ich mit Wirkung zum 01. _______ . 20_______. 

___________________________________________________
Zu- und Vorname 

___________________________________________________
Straße und Hausnummer

___________________________________________________
PLZ und Wohnort

___________________________________________________
Geburtsdatum

___________________________________________________
Dienstbezeichnung

___________________________________________________
Telefon 
 
___________________________________________________ 
Private E-Mail-Adresse (Pflichtangabe)

___________________________________________________
Dienstliche E-Mail-Adresse

___________________________________________________
Eintrittsdatum in die Justiz 

___________________________________________________
Dienststelle 
 
Beschäftigt bei:	 O    Ordentlicher Gerichtsbarkeit

		  O    Fachgerichtsbarkeit

		  O    Staatsanwaltschaft

		  O    ambulanter Sozialer Dienst 

		  O    ITD 

 

Teilzeit:		   Von _______ bis ________	 O Nein 
 
Ich ermächtige den für mich zuständigen DJG Landesverband, Zahlungen 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom zuständigen DJG Landesverband auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas-
teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
 
______________________________________________
Name des Kontoinhabers

______________________________________________
Kreditinstitut

______________________________________________
IBAN / BIC

_________________________________
Ort, Datum und Unterschrift

Vorteile einer Mitgliedschaft

Mitglied werden Sie bei dem Landesverband, in dessen 
Bundesland sich Ihre Dienststelle befindet. Bei den Landes-
verbänden können Sie sich im Vorfeld über Leistungen und die 
Höhe des Mitgliedsbeitrages informieren.

Solidargemeinschaft
Ihre Interessen werden von einer durchsetzungsstarken Soli-
dargemeinschaft mit 10.000 Mitgliedern wirksam vertreten.
Rechtsschutz
Die DJG gewährt ihren Mitgliedern kostenlosen Rechtsschutz 
für Fälle, die in Zusammenhang mit der beruflichen oder ge-
werkschaftlichen Tätigkeit stehen.
Seminare und Schulungen
Ihren Mitgliedern ermöglicht die DJG die Teilnahme an zahlrei-
chen interessanten Seminaren und Personalratsschulungen, 
die von der dbb akademie und von den einzelnen Landesver-
bänden durchgeführt werden.
Unterstützung in berufsspezifischen Belangen
Neben Rechtsschutz in beruflichen Rechtsstreitigkeiten steht 
Ihnen als Mitglied jederzeit Beratung und Unterstützung in 
beamten- und tarifrechtlichen Fragestellungen zu.
Spezielle Angebote bzw. Leistungen
(z. B. Schlüsselversicherungen u. a.) sind in einigen Landes-
verbänden im Mitgliedsbeitrag enthalten. Bitte entsprechend 
bei ihrem Landesverband erkundigen.
Angebote des dbb vorsorgewerkes

Weil die DJG eine Mitgliedsgewerkschaft des dbb beam-
tenbund und tarifunion ist, stehen Mitgliedern zahlreiche 
Vorteilsangebote starker Partner über das dbb vorsorgewerk 
offen. Dieses Angebot sichert günstige Konditionen mit quali-
fizierter Beratung.
Die Organisation der DJG basiert sehr stark auf dem ehren-
amtlichen Engagement ihrer Mitglieder. Aus diesem Grund ist 
es der DJG möglich, den Mitgliedsbeitrag trotz der Vielzahl der 
Leistungen mitgliederfreundlich zu gestalten.

DJG-Bundesvorsitzende
Beatrix Schulze & Klaus Plattes
c/o Bundesgeschäftsstelle
Saarbrücker Str. 69
66625 Nohfelden-Türkismühle

Mitglied
        w

erden!


